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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.01.1965 

Geschäftszahl 

1648/63 

Rechtssatz 

Der Umstand, dass ein zur Beseitigung des vorschriftswidrigen Baues Verpflichteter noch vor Rechtskraft 
des Abtragungsauftrages um eine Bewilligung für ein abgeändertes Objekt ersucht hatte und darüber trotz 
mehrfachem Hinweis keine Entscheidung erhielt, ist nach § 19 VStG bei der Strafbemessung wegen der 
Unterlassung der Abtragung mildernd in Betracht zu ziehen, dies, weil die Erfüllung der Verpflichtungen 
in anderer Weise vor sich zu gehen hätte, wenn die Bewilligung für das abgeänderte, verkleinerte Objekt 
erteilt worden 

wäre. 
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